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RS OGH 1963/5/9 2Ob120/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1963

Norm

ZPO §407

Rechtssatz

Der Sicherungsanspruch nach § 407 ZPO besteht nur bei o5enbarer Notwendigkeit, wenn nämlich die künftige

Vollstreckung der Rentenforderung gefährdet ist. Diese Voraussetzung ist zu verneinen, wenn der Rentenanspruch des

Verletzten durch die zur Verfügung stehende Haftpflichtversicherungssumme gedeckt ist.
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